
104 23. Abschnitt

die Tat das Wohl des Volkes geschädigt oder einen ande
ren besonders großen Schaden zur Folge gehabt oder der 
Täter besonders arglistig gehandelt hat.

Dreiundzwanzigster Abschnitt

Urkundenfälschung
Anm.: Vgl. Vorbemerkung vor § 242.

Urkundenfälschung
§207

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte 
Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder 
eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird 
wegen Urkundenfälschung mit Gefängnis bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus.

§ §  268—270
(aufgehoben)

Mittelbare Falsehbeurkundung 
§271

Wer vorsätzlich bewirkt, daß Erklärungen, Verhand
lungen oder Tatsachen, welche für Rechte oder Rechts
verhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Ur
kunden, Büchern oder Registern als abgegében oder ge
schehen beurkundet werden, während sie überhaupt nicht 
oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr 
nicht zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Per
son abgegeben oder geschehen sind, wird mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.
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